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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die aus sozialdemokratischer Sicht desaströsen Ergebnisse der Land-
tagswahl beschäftigten mich natürlich auch während der Plenarwo-
che. Die Ergebnisse gilt es nun in den parteiinternen Gremien zu dis-
kutieren und die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen.  
Ich bedanke mich bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern 
sowie den Kandidaten, die einen engagierten Wahlkampf auf die 
Beine gestellt haben. Ich beglückwünsche Martina Fehlner und Volk-
mar Halbleib, die wieder in den Landtag einziehen konnten, sowie 
Bernhard Ruß, der uns im unterfränkischen Bezirkstag vertritt. 
Recht herzlich möchte ich mich auch bei all jenen für ihre tolle Arbeit 
bedanken, die nun leider ausscheiden müssen. Allen voran Kathi Pe-
tersen und Georg Rosenthal. 
 
Wie die Wochen zuvor, haben wir Sozialdemokraten auch diese Sit-
zungswoche gezeigt, dass wir liefern und das in hoher Schlagzahl. 
Durch die Widereinführung der Parität in der gesetzlichen Kranken-
versicherung zahlen Arbeitnehmende und Arbeitgebende wieder 
den gleichen Beitrag. Damit entlasten wir die Arbeitnehmenden so-
wie Rentnerinnen und Rentner. Dafür wurde die SPD gewählt und 
wir halten unser Wort. 
Eine weitere sozialdemokratischer Errungenschaft ist die ab Januar 
geltende Möglichkeit zur Brückenteilzeit. Die Entscheidung in Teil-
zeit zu gehen, darf nicht zur Einbahnstraße werden. Von nun an gibt 
es die Möglichkeit zur alten Arbeitszeit zurückkehren zu können, 
was vielen Arbeitnehmern und vor allem Arbeitnehmerinnen zu 
Gute kommen wird. 
Ebenfalls haben wir das Gute-Kita-Gesetz zur qualitativen Verbesse-
rung unserer Kindertagesstätten und der Entlastung von Eltern ver-
abschiedet. Mit dem ebenfalls verabschiedeten Qualifizierungs-
chancengesetz sichern wir den Zugang zu Weiterbildungsmaßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit zu, um Beschäftigte für die Her-
ausforderungen des technischen Wandels fit zu machen. 
Man kann folglich mit Fug und Recht behaupten, dass dies eine         
sozialdemokratische Woche war. 
 

Das Friedensprojekt Europa ist in heutigen Zeiten wichtiger denn je. 
Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Katharina Barley, eine der 
beliebtesten Politikerinnen unseres Landes, als Spitzenkandidatin 
für soziale Gerechtigkeit in Europa gewinnen konnten. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und ein schönes Wochen-
ende, 
 

Ihre 
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Statement 
der Woche 
 

Die Europawahl ist… 

„… die wohl wichtigste 

Wahl in diesem Jahr-

zehnt für unseren         

Kontinent." 

Katharina Barley, während der Bekanntgabe ihrer 

Kandidatur zu dem Stellenwert der Wahl für 

Deutschland und Europa 

Highlights 
der nächsten Wochen 
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Beide Bilder (oben): Ein kleiner Nachschub von vor zwei Wochen 
Teilnahme an der Podiumsdiskussion der Gesetzlichen Krankenversicherung zum Thema „Entlastung 
von Versicherten – Versorgung verbessern“ am 10.10.2018. Bild: GKV-Spitzenverband. 

 
 
 
 

Bild links:  
Im Vorfeld der Debatte am 18.10.2018 zum 
"GKV-Versichertenentlastungsgesetz" führte 
ich mit Herrn André Wüstner, dem Vorsitzen-
den des Deutschen Bundeswehrverbandes 
(DBwV), ein angeregtes Fachgespräch. 
Bild: Büro Sabine Dittmar. 
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TOP-THEMA 

 

Damit es jedes Kind 

packt: das Gute-Kita-

Gesetz 

 
Politik für ein solidarisches Land bedeutet, Fami-

lien zu unterstützen und allen Kindern einen gu-

ten Start ins Leben zu ermöglichen. Das ist eines 

der zentralen Vorhaben der SPD-

Bundestagsfraktion, das sie mit Verve in der Ko-

alition vorantreibt. 

 

Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Le-

sung dazu den Gesetzentwurf zur Weiterent-

wicklung der Qualität und Teilhabe in der Kinder-

tagesbetreuung, kurz das Gute-KiTa-Gesetz be-

raten. 

 

Der Entwurf von SPD-Familienministerin Fran-

ziska Giffey sieht vor, die Qualität der Kinderta-

gesbetreuung in Deutschland zu verbessern und 

die Gebührenfreiheit insbesondere für Familien 

mit geringem Einkommen auszuweiten. 

 

Auf der Grundlage eines Beschlusses der Ju-

gend- und Familienministerkonferenz stellt der 

Bund den Bundesländern einen Instrumenten-

kasten aus zehn unterschiedlichen Maßnahmen 

zur Verfügung. Das bedeutet für die Länder, 

dass sie die finanziellen Mittel bedarfsgerecht 

und flexibel einsetzen können, zum Beispiel für 

einen guten Betreuungsschlüssel (Verbesse-

rung der Kind-Betreuer-Relation), qualifizierte 

Fachkräfte, sprachliche Bildung oder die Gestal-

tung von Innen- und Außenflächen von Kinder-

tageseinrichtungen. 

 
Familien werden gestärkt 

 

Für die Kitagebühren schreibt der Gesetzentwurf 

eine bundesweite soziale Staffelung vor. Fami-

lien, die Wohngeld, Kinderzuschlag, ALG II, So-

zialhilfe oder Asylbewerberleistungen erhalten, 

sollen unbürokratisch von den Gebühren befreit 

werden. Damit werden vor allem Familien mit ge-

ringerem Einkommen gestärkt. 

 

Für das Gute-Kita-Gesetz stellt der Bund bis 

zum Jahr 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro zur 

Verfügung. Damit das Geld dort ankommt, wo es 

gebraucht wird, sollen jeweils mit jedem Bundes-

land Verträge geschlossen werden. Darin soll 

unter anderem festgehalten werden, mit wel-

chen Konzepten die Qualitätsverbesserung der 

Kindertagesbetreuung bzw. die Ausweitung der 

Gebührenfreiheit erreicht werden soll. Auf diese 

Weise sorgt der Gesetzentwurf Schritt für Schritt 

für die Herstellung gleichwertiger Kinderbetreu-

ung in ganz Deutschland – was ein riesiger Fort-

schritt ist. 

 

Maßnahmen zur Gebührenfreiheit 

 

Denn klar ist: Der Staat hat dafür zu sorgen, 

dass alle den gleichen Zugang zu Bildung ha-

ben, unabhängig von der Herkunft. Kindertages-

stätten sind Orte frühkindlicher Bildung, nicht nur 

der Betreuung. Und genauso wie Bildung an 

Schulen und Hochschulen kostenlos ist, muss 

der Besuch von Kitas kostenlos sein. Deshalb 

können die Bundesmittel laut Gesetzesvorlage 

auch für Maßnahmen zur Gebührenfreiheit ge-

nutzt werden. Wo Sozialdemokratinnen und So-

zialdemokraten auf Landesebene regieren, wur-

den und werden Kitagebühren schrittweise ab-

geschafft. 

 

Zusammengefasst: Das Gute-Kita-Gesetz stei-

gert die Qualität der Kindertagesbetreuung und 

sorgt dafür, dass mehr Eltern von einer gebüh-

renfreien Kita profitieren können. Damit geht die 

Koalition einen entscheidenden Schritt, um früh-

kindliche Bildung in Kitas zu fördern. Der Bund 

unterstützt die Bundesländer und Kommunen 

mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro bei der Steige-

rung der Qualität und der schrittweisen Gebüh-

renfreiheit. 

 

 

 

ARBEIT 

 

Qualifizierungsoffensive: 

Sicherheit im digitalen 

Wandel 

 
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll 

sinken, der Schutz in der Arbeitslosenversiche-

rung verbessert und die Förderung von Weiter-

bildungsmaßnahmen durch die Bundesagentur 

für Arbeit (BA) ausgeweitet werden. Das sind die 

wichtigsten Eckpunkte eines Gesetzentwurfes 

der Koalition für ein „Qualifizierungschancenge-

setz“, über das der Bundestag am Donnerstag in 

erster Lesung beraten hat. 

 

Mit dem geplanten Gesetz sorgt die Koalition da-

für, dass Beschäftigte, die von der Digitalisie-
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rung betroffen sind, Weiterbildungschancen ha-

ben, um am Ball zu bleiben – unabhängig von 

Qualifikation, Alter und Betriebsgröße. 

 

Der Gesetzentwurf, den Arbeitsminister Huber-

tus Heil (SPD) ins Parlament eingebracht hat, 

gibt wichtige Antworten auf den digitalen Struk-

turwandel, in dem es einen umfassenden Zu-

gang zur Weiterbildungsförderung der BA eröff-

net. Nach Unternehmensgröße gestaffelt, wer-

den Weiterbildungskosten zukünftig bis zu 100 

Prozent übernommen. 

 

Mehr Schutz durch die 

Arbeitslosenversicherung 

 

Zudem wird der Schutz durch die Arbeitslosen-

versicherung ausgebaut. Durch den erleichter-

ten Zugang zum Anspruch auf Arbeitslosengeld, 

insbesondere für diejenigen, die häufig nur über 

kurze Dauer Arbeit haben, wird es zukünftig 

mehr Sicherheit geben: Wer innerhalb von 30 

Monaten mindestens zwölf Monate Versiche-

rungszeiten nachweist, hat künftig einen An-

spruch auf Arbeitslosengeld. In der bisher gel-

tenden Frist von 24 Monaten war das für kurz-

fristig Beschäftigte, also zum Beispiel Saisonar-

beiter, oft schwierig zu erreichen. 

 

Außerdem senkt die Koalition den Beitrag zur Ar-

beitslosenversicherung um insgesamt 0,5 Pro-

zentpunkte und schafft damit eine gute Balance 

zwischen Beitragsentlastung, Krisenrücklagen 

und verbesserten Versicherungsleistungen. Das 

bedeutet, dass vom 1. Januar 2019 an der Ar-

beitslosenversicherungsbeitrag nicht mehr drei 

Prozent des Bruttolohnes, sondern nur noch 2,5 

Prozent betragen wird. 

 

Ziel: die Arbeitslosenversicherung 

weiterentwickeln 

 

Das Qualifizierungschancengesetz ist ein erster 

konkreter Schritt, um den Wandel in der Arbeits-

welt aktiv zu gestalten. Die Koalition will arbeits-

markt- und bildungspolitische Instrumente bes-

ser verzahnen und Weiterbildungsprogramme 

von Bund und Ländern bündeln. So wird Sicher-

heit im digitalen Wandel mit neuen Chancen für 

alle Beschäftigten verbunden und durch Qualifi-

zierung ein größeres Maß an persönlicher Frei-

heit geschaffen. 

 

Mit dem Ausbau der Weiterbildungsförderung für 

alle Beschäftigten im Rahmen dieser Qualifizie-

rungsoffensive stellt die Koalition daher die Wei-

chen für eine Weiterentwicklung der Arbeitslo-

senversicherung hin zu einer stärker voraus-

schauend agierenden Arbeitsversicherung – 

was ein wichtiges Ziel der SPD-

Bundestagsfraktion ist. 

 

Beschlossen: Die 

Brückenteilzeit kommt! 

 
Es war ein langer Weg und ein harter Kampf, 

aber die SPD-Bundestagsfraktion hat sich am 

Ende in der Koalition durchgesetzt: Am Don-

nerstag hat der Bundestag das Gesetz zur Wei-

terentwicklung des Teilzeitrechts (Brückenteil-

zeit) in 2./3. Lesung beschlossen. Vor allem 

Frauen bleiben damit nicht mehr so oft in der 

Teilzeitfalle hängen. 

 

Der SPD-Fraktion geht es mit der Brückenteilzeit 

um eine moderne Arbeitswelt, in der sich die 

Wünsche und Herausforderungen des Alltags 

besser mit dem Beruf vereinbaren lassen. 

 

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

wollen, dass es möglich ist, Brücken zu bauen 

zu den eigenen Lebensplänen und Lebenslagen 

– eine Brücke ins Ehrenamt, in die Weiterbil-

dung, in die Verwirklichung eigener Ziele und zu-

rück. Das leistet die neue Brückenteilzeit, sie ist 

ein Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und, 

hilft, Altersarmut zu vermeiden und dringend ge-

brauchte Fachkräfte zu sichern. 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor: Es wird ein Rechts-

anspruch auf eine befristete Teilzeit eingeführt, 

verbunden mit dem Recht, in die vorherige Ar-

beitszeit zurückzukehren und damit aus der Teil-

zeitfalle zu entkommen. 

 

So funktioniert es: 

 

Die Voraussetzungen für diesen Rechtsan-

spruch auf Rückkehr zur alten Arbeitszeit sind, 

dass sich die Teilzeitphase auf einen Zeitraum 

zwischen einem und fünf Jahren beschränkt, 

dass der Betrieb, in dem man arbeitet, mehr als 

45 Beschäftigte hat, man dort seit mehr als 

sechs Monaten angestellt ist und den Antrag 

schriftlich, drei Monate vor Beginn der ge-

wünschten Verringerung, stellt. 

 

Der Gesetzentwurf beinhaltet noch mehr: 

 

 Teilzeitbeschäftigte, die mehr arbeiten 

wollen, können das auch leichter 

durchsetzen. 
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 Die Arbeit auf Abruf wird durch gesetz-

liche Regelungen ebenfalls planbarer. 

So darf der Arbeitgeber vom Arbeitneh-

mer bzw. der Arbeitnehmerin nicht ver-

langen, mehr als 25 Prozent über die 

vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus 

zu arbeiten. Genauso darf die wöchent-

liche Arbeitszeit aber auch nicht mehr 

als 20 Prozent unter die vereinbarte 

Wochenarbeitszeit fallen. 

 

 Weiter regelt die Gesetzesvorlage, 

dass künftig automatisch 20 statt bisher 

zehn Stunden Wochenarbeitszeit als 

vereinbart gelten, wenn keine be-

stimmte Dauer im Vorhinein festgelegt 

wurde. 

 

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion, sagt: „In einem solidari-

schen Land brauchen wir auch gleiche Chancen 

am Arbeitsmarkt. Deshalb schaffen wir insbe-

sondere für Frauen mit der Brückenteilzeit bes-

sere Chancen auf die Rückkehr in einen Voll-

zeitjob. Damit Zeit für Kinder und Familie nicht 

mit der Teilzeitfalle bestraft wird.“ 

 

Kerstin Tack, arbeitsmarktpolitische Sprecherin 

der SPD-Bundestagsfraktion, fasst zusammen: 

„Ab dem 1. Januar 2019 können sich Beschäf-

tigte über die neue Möglichkeit freuen, ganz 

ohne Begründung in Teilzeit zu gehen – und 

zwar bis zu fünf Jahre lang. Anschließend haben 

sie die Garantie, wieder zur alten Arbeitszeit zu-

rückkehren zu können. Das Gesetz macht es da-

mit nicht nur möglich, besser über die eigene 

Zeit bestimmen zu können, sondern schafft auch 

neue Sicherheiten. Das ist ein guter Tag für die 

Beschäftigten, und wir freuen uns sehr über die-

sen Erfolg!“ 

 

 

GESUNDHEIT 

 

Zurück zur Parität: 

Gleiche Beiträge in der 

gesetzlichen 

Krankenversicherung 

 
Mit dem am Donnerstag vom Bundestag in 2./3. 

Lesung beschlossenen GKV-Versicherten-

entlastungsgesetz werden zum 1. Januar 2019 

alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finan-

ziell entlastet, die gesetzlich krankenversichert 

sind. Das gilt auch für alle Selbständigen, die 

sich gesetzlich versichern wollen. Außerdem 

wird die soziale Absicherung für ausgeschie-

dene Soldatinnen und Soldaten auf Zeit verbes-

sert. 

 

Gemeinsam mit den Gewerkschaften haben die 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

viele Jahre dafür gekämpft, dass Arbeitgebende 

und Arbeitnehmende wieder gleich hohe Bei-

träge zur gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) zahlen. Dabei geht es auch um Solidari-

tät. So wird die einseitige Mehrbelastung der Ar-

beitnehmer beendet. 

 

In den Koalitionsverhandlungen konnte die SPD-

Bundestagsfraktion das durchsetzen – ein gro-

ßer Erfolg für alle Beschäftigten. 

 

Was sich konkret verbessert: 

 

Zum 1.1.2019 zahlen Arbeitgebende und Arbeit-

nehmende wieder zu gleichen Teilen den Zu-

satzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Für Arbeitnehmende bedeutet das eine 

Entlastung ihres Bruttoeinkommens im Durch-

schnitt um 0,5 Prozent. Wer monatlich 3000 

Euro brutto verdient, hat künftig 15 Euro mehr im 

Monat. Profitieren werden auch Rentnerinnen 

und Rentner: Ihr Zusatzbeitrag wird zukünftig zur 

Hälfte durch die Deutsche Rentenversicherung 

übernommen. 

 

Das GKV-Versichertenentlastungsgesetz ent-

hält darüber hinaus deutliche Verbesserungen 

für Selbstständige. Ihre Mindestbeiträge zur frei-

willigen gesetzlichen Krankenversicherung wer-

den mehr als halbiert. Ab dem 1. Januar 2019 

beträgt der monatliche Mindestbeitrag nur noch 

161 statt bisher 342 Euro. Während des Bezu-

ges von Krankengeld oder Mutterschaftsgeld fal-

len darüber hinaus in Zukunft keine Mindestbei-

träge mehr an, wenn in dieser Zeit keine Einnah-

men aus der Beschäftigung erzielt werden. Das 

entlastet vor allem viele Selbständige mit wenig 

Einkommen, etwa Taxifahrerinnen und -fahrer, 

und schafft für sie deutlich mehr Beitragsgerech-

tigkeit. 

 

Ein Erfolg ist auch die mit dem Gesetz erreichte 

bessere soziale Absicherung von Soldatinnen 

und Soldaten auf Zeit. Ausscheidende Soldatin-

nen und Soldaten auf Zeit können sich künftig 

gesetzlich krankenversichern. Hier konnte die 

SPD-Fraktion in den parlamentarischen Ver-

handlungen zudem noch erreichen, dass die seit 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

6 

dem 15. März 2012 ausgeschiedenen Soldatin-

nen und Soldaten auf Zeit, die bereits älter als 

55 Jahre sind, noch in die freiwillige gesetzliche 

Krankenversicherung wechseln können. Leider 

war die Union nicht dazu bereit, zukünftig freiwil-

lig gesetzlich versicherten Soldatinnen und Sol-

daten auf Zeit den Zugang zur gesetzlichen 

Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zu er-

öffnen. Dazu wäre die Anerkennung der Dienst-

zeit als Vorversicherungszeit für die KVdR not-

wendig gewesen. 

 

Die SPD-Fraktion erwartet, dass diese Frage im 

Rahmen der Gesetzesberatungen zur nach-hal-

tigen Stärkung der personellen Einsatzbereit-

schaft der Bundeswehr noch einmal aufgerufen 

wird und die Bundesverteidigungsministerin hier 

Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten 

auf Zeit übernimmt. 

 

 

W OHNUNGSMARKT 

 

Mehr Schutz für 

Mieterinnen und Mieter 

 
Bezahlbarer Wohnraum für alle ist die soziale 

Frage unserer Zeit. In den Ballungsräumen stei-

gen die Mieten seit Jahren stetig an. Die Bautä-

tigkeiten für bezahlbare Mietwohnungen sind zu 

gering, und massive Bodenspekulation ver-

schärft die Situation auf den Wohnungsmärkten. 

Die SPD-Fraktion hat das erkannt. 

 

Der Schutz der Mieterinnen und Mieter und die 

Unterstützung von Wohnungsneubau stehen 

oben auf der politischen Agenda. In der Bundes-

regierung und in den Ländern arbeiten die Sozi-

aldemokratinnen und Sozialdemokraten daher 

mit vereinten Kräften an einer Verbesserung der 

Situation. Viele verschiedene Maßnahmen sind 

dafür notwendig. Mit dem Mieter-schutzgesetz, 

das der Bundestag am Freitag in erster Lesung 

beraten hat, legt die SPD-Fraktion ein wichtiges 

Instrument vor, um den Mietenanstieg zu brem-

sen und Verdrängung durch Luxussanierungen 

zu beenden. 

 

Der Gesetzentwurf von Justizministerin Katarina 

Barley (SPD) setzt an verschiedenen Stellen an: 

 

Auskunft über die Vormiete 

 

In Regionen, in denen die Mietpreisbremse gilt, 

werden Vermieterinnen und Vermieter verpflich-

tet, Mieterinnen und Mietern vor Abschluss des 

Mietvertrags unaufgefordert darüber Auskunft zu 

erteilen, ob im konkreten Fall eine Ausnahme 

von der Mietpreisbremse vorliegt, beispielsweise 

eine höhere Vormiete oder eine umfassende 

Modernisierung. Nur soweit diese Auskunft er-

teilt wird, können sich Vermieter auch später auf 

diese Ausnahme berufen. Miete-rinnen und Mie-

ter können damit von vornherein besser beurtei-

len, ob die geforderte Miete rechtmäßig ist. Das 

schafft mehr Transparenz. Sollte die Miete den-

noch zu hoch sein, werden die Möglichkeiten, 

dagegen vorzugehen, nun vereinfacht.  

 

Weniger Mieterhöhung nach Modernisierung 

 

Das Geschäftsmodell, über Modernisierungen 

extreme Mietpreissteigerungen durchzusetzen, 

wird durch das geplante Gesetz beendet. In 

ganz Deutschland soll laut Regierungsentwurf 

gelten, dass die Miete nur noch um 3 Euro pro 

Quadratmeter in sechs Jahren erhöht werden 

darf. Das verhindert extreme Mietsteigerungen 

und lässt trotzdem noch einen Spielraum für 

sinnvolle Modernisierungen. 

 

Und in Gebieten mit angespannter Wohnungs-

lage, zum Beispiel in Berlin oder Hamburg, sol-

len anstatt wie bisher elf jährlich nur noch acht 

Prozent der Modernisierungskosten auf die 

Miete umgelegt werden dürfen. 

 

Bußgelder beim gezielten 

Rausmodernisieren 

 

Zum Leben in der Stadt gehört auch eine Mi-

schung aus Alteingesessenen und immer wieder 

neu hinzukommenden Bürgerinnen und Bür-

gern. In Zeiten normaler Wohnungsmärkte ist 

das ein ganz normaler Prozess. Doch wenn zu 

wenig Wohnraum zur Verfügung steht, kommt es 

zu Verteilungskämpfen. Darunter leiden diejeni-

gen, die nicht noch mehr für ihre Wohnung be-

zahlen können. In begehrten Wohnlagen kommt 

es dann sogar zu Fällen des gezielten Rausmo-

dernisierens aus Renditegründen. 

 

Das ist ungerecht, und darum hat die SPD-

Fraktion in Verhandlungen durchgesetzt, dass 

das gezielte Verdrängen und Rausmodernisie-

ren mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro be-

legt wird. Bezahlbarer Wohnraum für alle ist die 

soziale Frage unserer Zeit.  

 

Weitere Maßnahmen 

 

Diese Verbesserungen beim Mieterschutz sind 

erste Bausteine. Die Koalition bringt weitere 

wohnungspolitische Maßnahmen auf den Weg. 
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So soll mit einer Verfassungsänderung soll der 

Bund in Zukunft dauerhaft und auf hohem Ni-

veau den Bundesländern Finanzhilfen für Inves-

titionen beim sozialen Wohnungsbau gewähren. 

Ohne den neuen Artikel 104d Grundgesetz 

könnte der Bund den Ländern keine rechtliche 

Zweckbindung der Mittel vorschreiben. Dafür in-

vestiert er in dieser Wahlperiode 5 Milliarden 

Euro. 

 

Auf dem Wohngipfel der Koalition am 21. Sep-

tember hat die SPD-Fraktion weitere Verbesse-

rungen durchgesetzt: 

 

Der Betrachtungszeitraum von Mietspiegeln wird 

von vier auf sechs Jahre ausgeweitet. Die Um-

wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

wird eingeschränkt, die Bundesländer werden 

durch Förderprogramme beim Bau von neuen 

Sozialwohnungen unterstützt, und die Makler-

kosten für den Erwerb selbstgenutzten Wohn-

raums soll künftig der Verkäufer zahlen. 

 

Die SPD-Fraktion fordert außerdem einen fünf-

jährigen inflationsgekoppelten Mietpreisstopp, 

um Mieterinnen und Mieter kurzfristig zu entlas-

ten. Das ist gerechte Politik für ein solidarisches 

Land. 

 

 

 

Steuerliche Förderung 

für mehr 

Mietwohnungsneubau 

 
Der Bundestag hat am Freitag in erster Lesung 

das „Gesetz zur Steuerlichen Förderung des 

Mietwohnungsneubaus (Sonder-AfA)“ beraten. 

 

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, insbeson-

dere in Ballungsräumen, ist eines der wichtigs-

ten Ziele dieser Koalition. Deshalb muss unter 

anderem die Bereitstellung von günstigen Miet-

wohnungen gefördert werden. Mit dem neuen 

Gesetz sollen einige der beim Wohngipfel am 

21. September 2018 beschlossenen Punkte zur 

Wohnungsbauoffensive umgesetzt werden: 

 

Durch die Einführung einer steuerlichen Sonder-

Abschreibung soll der Mietwohnungsneubau im 

bezahlbaren Mietsegment gefördert werden. Die 

Sonderabschreibung soll im Jahr der An-schaf-

fung oder Herstellung und in den folgenden drei 

Jahren jeweils fünf Prozent betragen. Zusam-

men mit der normalen Abschreibung können so-

mit innerhalb dieses Abschreibungs-zeitraums 

bis zu 28 Prozent der förderfähigen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten steuerlich be-

rücksichtigt werden. 

 

Dadurch wird auch die Herstellung von Wohn-

raum in bereits bestehenden Gebäuden geför-

dert. Das betrifft beispielsweise die Umwidmung 

von Gewerbeflächen oder den Ausbau von bis-

lang ungenutzten Dachgeschossen. Die Förde-

rung setzt voraus, dass der Bauantrag zwischen 

dem 1. September 2018 und dem 31. Dezember 

2021 gestellt wurde bzw. wird. 

 

Zielgenauer Einsatz der Fördermittel 

 

In den anstehenden Gesetzesberatungen wird 

die SPD-Fraktion die Förderbedingungen prü-

fen, um einen möglichst zielgenauen Einsatz der 

Fördermittel für den Bau von bezahlen Wohnun-

gen sicherzustellen. Denn das ist laut Gesetzes-

begründung das Ziel der Maßnahme: möglichst 

zeitnah private Investoren zum Neubau von 

Mietwohnungen anzuregen. Die Sonderab-

schreibung könne demnach im freifinanzierten 

Wohnungsmarkt Anreize setzen, um die Bautä-

tigkeit anzuregen. Gefördert würden mit der Son-

derabschreibung aber auch Maßnahmen zur 

Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden 

Gebäuden. 

 

 

 

AUSSENPOLITIK  

 

Fortsetzung des 

Bundeswehreinsatzes im 

Irak  

 
In namentlicher Abstimmung hat der Bundestag 

am Donnerstag den Antrag der Bundesregie-

rung beschlossen, das Bundeswehrmandat zur 

Bekämpfung des IS-Terrors und der Stabilisie-

rung des Irak über den 31. Oktober 2018 hinaus 

fortzusetzen. 

 

Der Antrag sieht vor, den Einsatz der Aufklä-

rungs- und Tankflugzeuge im Rahmen des Anti-

IS-Mandates zum 31. Oktober 2019 zu beenden 

und das Ausbildungsmandat der Bundeswehr im 

Zentralirak unter Vorbehalt zu verlängern. 
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Sollte die neu gewählte irakische Regierung un-

ter Einbezug des irakischen Parlaments die Ein-

ladung an Deutschland und die geltenden Trup-

penvereinbarungen bis zum 30. April 2019 nicht 

in geeigneter Form bestätigen, wird das Ausbil-

dungsmandat zum 31. Oktober 2019 ab-gebaut 

und beendet. 

 

Erstmals legt die Koalition in der Mandatierung 

von Auslandeinsätzen fest, dass für die Entsen-

dung der Bundeswehr nicht nur die Zustimmung 

der ausländischen Regierung, sondern explizit 

auch die Einbeziehung des nationalen Parla-

ments in den politischen Willensbildungs-pro-

zess gewünscht ist. 

 

 

 

RECHTSPOLITIK  

 

Für einen besseren 

Zugang zu Literatur für 

Seh- und Lesebehinderte 

 
Am Donnerstag hat das Parlament den Gesetz-

entwurf der Koalition zur „Umsetzung der Marra-

kesch-Richtlinie über einen verbesserten Zu-

gang zu urheberechtlich geschützten Werken 

zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder 

Lesebehinderung“ beschlossen. 

 

Der Vertrag von Marrakesch wurde 2013 als völ-

kerrechtliches Überein-kommen im Rahmen der 

Weltorganisation für intellektuelles Eigentum 

verabschiedet. Er soll Menschen mit Seh- und 

Lesebehinderung den barrierefreien Zugang zu 

Literatur und an-deren Sprachwerken sichern. 

Die Europäische Union trat dem Vertrag 2014 

bei. Um Gültigkeit zu erlangen, müssen die Ver-

tragsinhalte in nationales Recht umgesetzt wer-

den. 

 

Die Gesetzesvorlage sieht nun vor, dass barrie-

refreie Kopien von Werken für den eigenen Ge-

brauch ohne Erlaubnis des Urhebers hergestellt 

werden dürfen. Blindenbibliotheken und anderen 

befugten Stellen soll ebenfalls erlaubt sein, bar-

rierefreie Kopien herzustellen, um sie dann zu 

Verfügung zu stellen oder mit anderen befugten 

Stellen auszutauschen. 

 

 

 

 

 

MENSCHENRECHTE 

 

Menschenrecht auf 

Religionsfreiheit weltweit 

stärken 

 
Am Freitag haben die Abgeordneten im Bundes-

tag einen Antrag der Koalitionsfraktionen zur 

weltweiten Stärkung der Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit beschlossen. 

Das Recht, seinen Glauben frei zu wählen, 

wechseln und ausüben, aber auch keinen Glau-

ben ausüben zu können, steht in immer mehr 

Staaten unter Druck. Als Menschenrecht darf die 

Religionsfreiheit nicht durch staatliche Gesetze 

oder Regelungen eingeschränkt werden. 

 

Die Fraktionen von SPD und CDU/CSU unter-

stützen die Bundesregierung deshalb darin, im 

Rahmen bilateraler Gespräche und multilatera-

ler Dialogforen immer wieder auf das Recht zur 

freien Religionsausübung hinzuweisen. Die Ab-

geordneten fordern die Bundesregierung auf, 

gemeinsam mit den Partnern in der Europäi-

schen Union auf Verletzungen der Religionsfrei-

heit zu reagieren und die deutsche Ratspräsi-

dentschaft im zweiten Halbjahr 2020 für den 

Schutz und die Förderung der Religionsfreiheit 

zu nutzen. 

 

Die Fraktionen regen außerdem an, das Thema 

„Religion und Entwicklung“ stärker in der Zusam-

menarbeit zu verankern und die „Internationale 

Partnerschaft für Religion und nachhaltige Ent-

wicklung“ (PaRD) zu einer beratenden Plattform 

weiterzuentwickeln. 

 

Darüber hinaus fordern die Abgeordneten von 

SPD und Union die Bundesregierung auf, das 

Menschenrecht auf Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit in Deutschland gegen jegliche 

Art von Extremismus zu verteidigen, den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die 

Auseinandersetzung über religiös motivierten 

Extremismus durch politische Bildung und Auf-

klärung intensiv zu führen. 
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